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1. Rechtsgrundlagen, Aufstellungsbeschluss, Geltungsbereich  

1.1 Rechtsgrundlagen  

Die Änderung des Flächennutzungsplans basiert auf den folgenden Rechtsgrundlagen in  
der jeweils zum Zeitpunkt der Beschlussfassung gültigen Fassung:  

BauGB   Baugesetzbuch  

BauNVO   Baunutzungsverordnung  

BayBO   Bayerische Bauordnung  

BayBodSchG   Bayerisches Gesetz zur Ausführung des Bunden - 

BayDSchG Bayerisches Denkmalschutzgesetz  

BayLplG Bayerisches Landesplanungsgesetz  

BayNatSchG Bayerisches Naturschutzgesetz  

BayWG Bayerisches Wassergesetz  

BIMSchG Bundesimmissionsschutzgesetz 

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz  

GaStellV   Garagen- und Stellplatzverordnung  

NWFreiV Niederschlagswasser-Freistellungsverordnung 

PlanZV   Planzeichenverordnung 

ROV Raumordnungsverordnung 

TRENGW Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von 

TRENOG  Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten 

TrinkWV Trinkwasserverordnung 

WHG Wasserhaushaltsgesetz 

AwSV  Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
 
Alle Gesetze, Verordnungen, Regelungen, Satzungen etc., auf die innerhalb dieser Planung  
verwiesen wird, können über die Stadt Pegnitz eingesehen werden. 

1.2 Aufstellungsbeschluss  

Der Stadtrat der Stadt Pegnitz hat in seiner Sitzung am 17.11.2022 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Lückenschluss Am Arzberg“, umfassend die Fl.-Nrn. 1304/2 und in 
Teilflächen die Fl.-Nrn. 1288, 1370, 1324, 1100/6 und 656, jeweils Gemarkung Hainbronn, 
beschlossen. Gleichzeitig ist in einem Parallelverfahren der Flächennutzungsplan zu ändern. 

Dies soll nun mit der 19. Flächennutzungsplanänderung geschehen. 

Im geltenden Flächennutzungsplan ist der Bereich des Gebietes als Fläche für die 
Landwirtschaft ausgewiesen. Um den Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan 
entwickeln zu können, wird dieser im Parallelverfahren geändert. Der entsprechende Bereich 
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wird künftig als Wohnbauflächen: Allgemeines Wohngebiet gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. 
§ 4 BauNVO dargestellt. 
 

1.3 Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des qualifizierten Bauleitplanes umfasst folgende 
Flurnummern der Gemarkung Hainbronn: 1304/2, 1288, 1370, 1324, 1100/6 und 656. 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 0,70 ha.  
Abbildung 1: Ausschnitt Topographische Karte (Bayerische Vermessungsverwaltung, BayernAtlas 

 

Eine Höhenaufnahme des vorhandenen Geländes wurde durchgeführt, das Grundstück fällt 
leicht nach Süden ab. 
 

2. Erfordernis der Planaufstellung und Beschreibung der städtebaulichen  
     Ausgangssituation 

2.1 Ziele des Bauleitplans  

Ziel der Bauleitplanung ist einerseits die Förderung der wohnbaulichen Entwicklung auf 
Flächen, die bereits größtenteils erschlossen sind und andererseits der Lückenschluss des 
Gehweges entlang der Ortstraße „Am Arzberg“. Geplant sind Einfamilienhäuser in Kette 
angereiht, um Flächen zu sparen und die Grundstücke günstig an junge Familien abgeben zu 
können. Die Flächen sind im Besitz der Stadt Pegnitz. Auf Ebene des Bebauungsplans wird die 
zugelassene Art und das Maß der baulichen Nutzung konkret geregelt. 

2.2 Alternativenprüfung  

Die Wohnbebauung auf dem geplanten Gebiet bietet sich an, da nur noch dieser südlicher Teil 
der Ortstraße „Am Arzberg“ noch nicht bebaut ist. Die Erschließung ist größtenteils gesichert, 
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lediglich der Schmutzwasserkanal muss verlängert werden. Zusätzliche Flächen für die 
Erschließung sind nicht erforderlich und somit eine verträgliche Nachverdichtung, die das 
gesamte Ortsbild abrundet. 

Der Stadtrat hat auch die Bebauung der beiden östlich angrenzenden Grundstücke diskutiert, 
ist aber zu dem Entschluss gekommen, das vorhandene Gehölz als Naherholungsfläche zu 
erhalten. 

Ein alternativer Standort im Stadtgebiet mit deutlich geringerem Eingriffspotenzial kann nicht 
erkannt werden. 
 

2.3 Bedarfsnachweis 

Im Rahmen der Bauleitplanung ist mit Verweis auf das LEP-Ziel 3 (Siedlungsstruktur) der 
Flächenbedarf aktuell zu begründen. Innenentwicklung vor Außenentwicklung, nachhaltige 
und ressourcenschonende Siedlungsentwicklung und Flächensparen.  
Das geplante Vorhaben entwickelt sich in Anbindung einer vorhandenen Wohnbebauung und 
schließt eine Lücke entlang der vorhandenen Erschließungsstraße. Die geplanten 
Kettenhäuser tragen zum Flächensparen bei und sind gerade für junge Familien im unteren bis 
mittlerem Einkommenssegment erschwinglich. 

Aufgrund der zentralen Lage ist eine Anbindung an die städtischen Infrastrukturen gegeben. 
Um die zukünftige Entwicklung der Stadt Pegnitz abschätzen zu können, gilt es einen Blick auf 
allgemeine Strukturdaten zu werfen. Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Pegnitz war in 
den letzten Jahren steigend und dadurch positiv. Mit Blick auf die Zukunft lässt dies 
schlussfolgern, dass auch der Bedarf an Siedlungsflächen weiterwächst. Die Tatsache, dass bei 
der Stadt Pegnitz ein konkretes Interesse an Bauparzellen besteht, bestätigt diese Annahme 
und ist Anlass zur Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes. Fehlende wohnbauliche 
Entwicklungsmöglichkeiten im Ortsgebiet würden zu Abwanderung beitragen und wachsende 
Einwohnerzahlen verhindern. Die durchschnittliche Haushaltsgröße, als die „Zahl der 
Personen je Haushalt, ist bereits zwischen 1991 und 2018 von 2,3 auf 2,0 deutlich gesunken. 
Bis 2040 wird sie voraussichtlich weiter auf 1,9 Personen pro Haushalt abnehmen. Regionale 
Unterschiede zwischen den Bundesländern in der Entwicklung der Privathaushalte sind im 
Wesentlichen durch die demografischen Strukturen und die künftige Bevölkerungs-
entwicklung in den Bundesländern bedingt. Die Gesamtzahl der Privathaushalte wird, laut 
statistischem Bundesamt, bis 2040 voraussichtlich am stärksten in Baden-Württemberg und 
Bayern zunehmen (jeweils + 7 %)  

Die Stadt Pegnitz liegt verkehrsgünstig und doch ruhig an der Bundesautobahn A9 von 
Nürnberg nach Berlin und garantiert damit eine gute Verkehrsanbindung. Der Standort ist 
demnach nicht zu vernachlässigen. Die wirtschaftliche Entwicklung des Landkreises und der 
Region ist insgesamt sehr positiv.  
Die Stadt Pegnitz verfügt im gesamten Stadtgebiet über nur wenige bis keine angemessenen, 
noch nicht bebauten Grundstücke zur wohnbaulichen Entwicklung. Lagegünstige Bauflächen 
in den Ortschaften, in denen weitere Wohnbauflächen benötigt werden, sind laut Aussage der 
Stadt nicht in kommunalen Besitz. Zur aktuellen Situation im Stadtgebiet lässt sich folgendes 
festhalten:  
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Trotz anhaltender hoher Nachfrage nach Baugrundstücken in der Stadt Pegnitz muss 
festgestellt werden, dass die Stadt derzeit über keine eignen zum Verkauf stehenden 
Bauparzellen verfügt.  

Da bei der Stadt Pegnitz etwa 37 Interessenten für Baugrundstücke registriert sind, ist die 
Ausweisung von Bauparzellen für die weitere städtebauliche Entwicklung erforderlich. Mit 
dem kommunalen Leerstandsmanagement hat die Stadt die Aktivierung vorhandener 
Potenziale zum Ziel. Diese Strategie befindet sich noch in Bearbeitung. Deshalb stehen für im 
Flächennutzungsplan dargestellte Flächen, für die kein Bebauungsplan besteht, unbebaute 
Flächen, für die Baurecht besteht, Baulücken, Brachen oder Konversionsflächen im 
unbeplanten Innenbereich, Möglichkeiten der Nutzung leerstehender, ungenutzter und 
untergenutzter Gebäude, sowie die Möglichkeiten der Nachverdichtung bereits bebauter 
Flächen bisher keine verlässlichen Daten für das gesamte Stadtgebiet zur Verfügung.  
Das geplante Baugebiet wird über die vorhandene Erschließungsstraße „Am Arzberg“ 
erschlossen. Diese beginnt als örtliche Hauptverkehrsstraße in Nemschenreuth und endet kurz 
vor Hainbronn.  
Zusammenfassend ist nochmals hervorzugeben, dass die Stadt Pegnitz aktuell über keine 
Wohnbauflächen verfügt. Da der örtliche Bedarf an Wohnbauflächen nicht gedeckt ist, sieht 
die vorliegende Bauleitplanung die Aufstellung des Bebauungsplans für ein allgemeines 
Wohngebiet vor. Mit der vorliegenden Bauleitplanung stellt die Stadt die Versorgung mit 
Wohnraum sicher. 
 

3. Rahmenbedingungen und Planungsvorgaben  

3.1 Planungsrechtliche Voraussetzungen  

3.1.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 

Entsprechend der Strukturkarte befindet sich der Geltungsbereich in einer Kreisregion mit 
besonderem Handlungsbedarf (Bay. Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und 
Energie, 2023).  
Ausschnitt aus dem LEP, Anhang 2 Strukturkarte (Bay. Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, 2023) 

 

 

 

 

 

 

Grundsätzlich sind kommunale Bauleitplanungen an die Ziele der Raumordnung anzupassen. 
Einschlägige Vorgaben für die Siedlungsentwicklung sind insb. in Kapitel 3 „Siedlungsstruktur“ 
des Landesentwicklungsprogramms Bayern festgehalten. Die Ziele der Landesplanung (Z) sind 
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einer gemeindlichen Abwägung nicht zugänglich, Grundsätze (G) sind dagegen im Rahmen der 
Abwägung zu berücksichtigen.  

Hierbei kommen insbesondere in Betracht:  

- „LEP 3.1.1 Integrierte Siedlungsentwicklung und Harmonisierungsgebot  

(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen und bedarfsorientierten 
Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und 
seiner Folgen, den Mobilitätsanforderungen, der Schonung der natürlichen Ressourcen und 
der Stärkung der zusammenhängenden Landschaftsräume ausgerichtet werden.  

(G) Flächen- und energiesparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter 
Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

(G) Die Ausweisung größerer Siedlungsflächen soll überwiegend an Standorten erfolgen, an 
denen ein räumlich gebündeltes Angebot an öffentlichen und privaten Dienstleistungs- 
Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen in fußläufiger Erreichbarkeit vorhanden ist oder 
geschaffen wird. 

- LEP 3.2 Innenentwicklung und Außenentwicklung  

(Z) in den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung vorrangig 
zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung begründet nicht 
zur Verfügung stehen.  

- LEP 3.3 Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot  

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige 
Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. (Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in 
Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen.“  
Quelle: (Bay. Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, 2023)  

Der Geltungsbereich schließt eine Lücke zwischen der östlich und westlich angrenzenden 
Wohnbebauung und wird durch ein bestehendes Feldgehölz im Westen unterbrochen und ist 
im Sinne des LEP-Ziels 3.3 zu bewerten. Eine Zersiedelung oder bandartige Entwicklung ist 
durch die Planung nicht gegeben. Die Grundsätze der flächeneffizienten Planung werden 
vollständig umgesetzt. Eine Nutzung durch z.B. Errichtung von PV-Anlagen auf den Gebäuden 
ist ausdrücklich erwünscht. Im Bereich des allgemeinen Wohngebietes fördert das kompakte 
Bebauungskonzept eine flächensparende Bauweise. 
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3.1.2 Regionalplan Oberfranken-Ost 

Die Stadt Pegnitz gehört im übergeordneten Planungssystem zur Region Oberfranken-Ost und 
ist im Regionalplan als allgemein ländlicher Raum mit besonderem Handlungsbedarf dar-
gestellt. Vorbehaltsgebiete, visuelle Leitstrukturen oder landschaftsprägende Einzelelemente 
werden nicht tangiert. Das Landschaftsbild in der Umgebung um Pegnitz ist insgesamt mittel 
bis hoch eingestuft. Insofern kommt es auch hier zu keiner Beeinträchtigung. 
 

3.1.3 Vorgaben des Flächennutzungsplans 

Die Fläche ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft und für 
die Forstwirtschaft dargestellt (sh. hierzu Darstellung im Planteil inkl. Legende) 
Deshalb ist eine parallele Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich, um die 
betreffenden Flächen als Wohnbauflächen: Allgemeines Wohngebiet gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 
BauGB i.V.m. § 4 BauNVO darzustellen. 
 

3.1.4 Schutzgebiete 

Geprüft wurden folgende Schutzgebiete: 

Internationale Schutzgebiete 

Biosphärenreservat Berchtesgadener Land nicht betroffen 

Biosphärenreservat Rhön nicht betroffen 

Ramsar-Schutzgebiete nicht betroffen 
 

Europäische Schutzgebiete 

FFH-Gebiete nicht betroffen 

Vogelschutzgebiete nicht betroffen 
 

Nationale Schutzgebiete 

Nationalparke nicht betroffen 

Nationale Naturmonumente nicht betroffen 

Naturparke nicht betroffen: NP-00009 [BAY-14] 

Naturschutzgebiete nicht betroffen 

Landschaftsschutzgebiete nicht betroffen 
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Wasserschutzgebiete 

Trinkwasserschutzgebiete nicht betroffen 

Heilquellenschutzgebiete nicht betroffen 

Überschwemmungsgebiete nicht betroffen 

Wassersensible Bereiche nicht betroffen 
Quelle: Bayernatlas (Bayerisches Staatsministerium für Finanzen und Heimat, 2025) 

 

3.1.5 Arten- und Biotopschutz 

Geprüft wurden folgende Schutztypen: 

Arten- und Biotopschutz 

Biotopkartierung nicht betroffen 

Wiesenbrüterkulisse nicht betroffen 

Feldvogelkulisse-Kiebitz nicht betroffen 

Arten- und Biotopschutzprogramm betroffen 

Biotope nach §30 BNatSchG nicht betroffen 

Quelle: Fin-Web (Bayerisches Landesamt für Umwelt, Fis-Natur, 2024) 

Fast das gesamte Stadtgebiet befindet sich im ABSP Schwerpunktgebiet „Pegnitzalb“ sowie im 
ABSP Naturraumziel „Hochfläche der Nördlichen Frankenalb“. Für die gesamte Region sind 
außerdem Projekte des Programms BayernNetzNatur zur Umsetzung der Bayerischen 
Biodiversitätsstrategie vorgesehen, wie zum Beispiel „450 Förderung der Biodiversität in den 
Streuobstbeständen des Landkreises Bayreuth“. 
 

3.1.6 Denkmalschutz  

Im Geltungsbereich und der näheren Umgebung befinden sich keine Objekte des 
Denkmalschutzes. 
 

3.2 Planverfahren 

Der Ablauf des Bauleitplanverfahrens ist im Planteil beschrieben. Die Aufstellung des 
Bebauungs- und Grünordnungsplans erfolgt im Regelverfahren parallel zur Änderung des 
Flächennutzungsplans. 
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3.3 Ausgleich nach den Grundsätzen für die Anwendung der naturschutzfachlichen 
Eingriffsregelung 

Auf die Schutzgüter Tier- und Pflanzenwelt, Landschaftsbild, Boden und Wasser hat der 
Bauleitplan trotz der geschilderten Minimierungsmaßnahmen unvermeidbare Beein-
trächtigungen. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind erhebliche Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden. Soweit sie nicht vermeidbar sind, sind sie durch 
Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen zu kompensieren (§13 BNatSchG). Die genaue Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung erfolgt auf Ebene des Bebauungsplans. Die Ausgleichsmaßnahmen sind 
mit der verbindlichen Bauleitplanung zu konkretisieren. 

 

4. Begründung der städtebaulichen und grünordnerischen Darstellungen 

Im Gegensatz zur bisherigen Darstellung als Flächen für die Landwirtschaft erfolgt zukünftig 
die Kennzeichnung als Wohnbaufläche: Allgemeines Wohngebiet gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
i.V.m. § 4 BauNVO. Damit werden die Flächen als dauerhaften Wohnbauflächen genutzt. 
  



Dipl. – Ing. (FH) Werner Braun     Flurweg 26 
Beratender Ingenieur       91257 Pegnitz 
Energieberater (HWK)       09241-8090433 
 

 

 Seite 13 von 27 

5. Umweltbericht 

5.1 Einleitung 

Mit dem vorliegenden Umweltbericht wird den gesetzlichen Anforderungen nach 
Durchführung einer sogenannten Umweltprüfung (UP) Rechnung getragen, welche die 
Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie der EU in nationales Recht darstellt.  

Aufgabe des Umweltberichts ist es, alle Umweltbelange sowie die Standortauswahl für die 
Bebauung unter dem Blickwinkel der Umweltvorsorge zusammenzufassen. Er soll den Prozess 
der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung von Umweltbelangen festhalten und so die 
Grundlage zur Abwägung mit konkurrierenden Belangen bilden, die in anderen Teilen der 
Begründung darzulegen sind. Er dokumentiert den Abwägungsvorgang und das 
Abwägungsergebnis und belegt, dass den verfahrensrechtlichen Anforderungen bei der 
Ausweisung nachgekommen wurde.  

Zweck der Umweltprüfung (UP) ist es, einen Beitrag zur Berücksichtigung der Umweltbelange 
bei der Zulassung von Projekten zu leisten und dadurch der Umweltvorsorge zu dienen. Die 
Umweltprüfung umfasst die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen eines 
Vorhabens auf die Schutzgüter Menschen, Tiere / Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und Klima, 
Landschaft, Kultur- und Sachgüter, einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen. Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung hängen von der jeweiligen Planungssituation bzw. 
der zu erwartenden Eingriffserheblichkeit ab.  

Der Umweltbericht begleitet das gesamte Bauleitplanverfahren vom Aufstellungs- bis zum 
Satzungsbeschluss. Auf diese Weise soll eine ausreichende Berücksichtigung der Belange von 
Natur und Umwelt sichergestellt und dokumentiert werden. Der Umweltbericht ist 
Bestandteil der Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplans.  

Nach §2 Abs. 4 Satz 4 BauGB ist das Ergebnis der Umweltprüfung in der Abwägung zu 
berücksichtigen. Zwangsläufig gehen mit der Aufstellung der Änderung unvermeidbare 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter einher, die im Weiteren im Einzelnen dargestellt werden. 

Die Bearbeitung des Umweltberichts erfolgt gemäß dem Leitfaden „Der Umweltbericht in der 
Praxis“ der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Inneren, ergänzte 
Fassung vom Januar 2007 und gemäß dem Leitfaden „Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. 
Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ des Bayerischen Staatsministeriums für 
Landesentwicklung und Umweltfragen vom Dezember 2021. 
 

5.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele des Bauleitplans 

Der Stadtrat der Stadt Pegnitz hat in seiner Sitzung am 17.11.2022 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Lückenschluss Am Arzberg“, umfassend die Fl.-Nrn. 1304/2 und in 
Teilflächen die Fl.-Nrn. 1288, 1370, 1324, 1100/6 und 656, jeweils Gemarkung Hainbronn, 
beschlossen. 

Ziel ist es, einerseits die Förderung der wohnbaulichen Entwicklung auf Flächen die bereits 
größtenteils erschlossen sind und andererseits der Lückenschluss des Gehweges entlang der 
Ortstraße „Am Arzberg“. Geplant sind Einfamilienhäuser in Kette angereiht, um Flächen zu 
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sparen und die Grundstücke günstig an junge Familien abgeben zu können. Die Flächen sind 
im Besitz der Stadt Pegnitz. Auf Ebene des Bebauungsplans wird die zugelassene Art und das 
Maß der baulichen Nutzung konkret geregelt. 

Die genaue Lage und Abgrenzung sind den Ausführungen in der Begründung zu entnehmen. 
Im geltenden Flächennutzungsplan ist der Bereich des Gebietes als Fläche für die 
Landwirtschaft und für die Forstwirtschaft ausgewiesen.  

Um den Bebauungs- und Grünordnungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickeln zu 
können, wird dieser im Parallelverfahren geändert. Der entsprechende Bereich wird künftig 
als Wohnbauflächen: Allgemeines Wohngebiet gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO 
dargestellt.  

Ziel der Bauleitplanung ist die Förderung der wohnbaulichen Entwicklung in der Stadt Pegnitz.  
 

5.1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umwelt-
relevanten Ziele und ihrer Berücksichtigung 

Die Darstellung erfolgt in der Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplans. 

 

5.2 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der 
Prognose bei Durchführung der Planung 
Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden drei 
Stufen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. 
 

5.2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
(Basisszenario)  

5.2.1.1 Schutzgut Mensch / Gesundheit  

Schutzgut: Mensch (Lärm, Erholungseignung) 

Inhalte Vorhandene Quellen Erstellte Unterlagen 

Emissionen 

Überlagerungseffekte 

Betroffenheit von Wegen 
und Infrastruktur 

Flächennutzungsplan  

Der Geltungsbereich befindet sich im direkten Anschluss an eine Wohnbebauung im Westen, 
im Osten grenzt ein Feldgehölz an, danach schließt ein weiteres Wohngebiet an 
(Lückenschluss). 
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Durch die vorgesehene Wohnnutzung kommt dem Schutzgut Mensch im Geltungsbereich eine 
besondere Bedeutung zu. Zugleich hat der Geltungsbereich auch Bedeutung für gesunde 
Wohnverhältnisse. 
 

5.2.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Schutzgut: Tiere und Pflanzen (Biodiversität)) 

Inhalte Vorhandene Quellen Erstellte Unterlagen 

Tier- und Pflanzenarten 
 
 
Betroffenheit von 
Lebensraumtypen und 
Biotopen 

Arten- und 
Biotopschutzprogramm 
 
Biotopkartierung  

 

 
Der Geltungsbereich befindet sich in der naturräumlichen Einheit D61 „Fränkische Alb“.  
Im Geltungsbereich selbst befinden sich keine eingetragenen Biotope lt. Flachland 
Biotopkartierung.  
Darüber hinaus befindet sich der Geltungsbereich innerhalb des Naturparks „NP-00009 [BAY-
14] Fränkische Schweiz – Veldensteiner Forst“. 
Naturschutzfachlich bedeutsame, seltene Arten der Pflanzen- und Tierwelt sind innerhalb der 
Eingriffsflächen nicht zu erwarten, da ausschließlich intensiv landwirtschaftlich genutzt. 
Insgesamt ist die naturschutzfachliche Wertigkeit deshalb gering.  

Spezielles Artenschutzrecht (spezielle artenschutzrechtliche Prüfung)  

Wie bei allen Eingriffsvorhaben ist auch im vorliegenden Fall zu prüfen, inwieweit bei den 
europarechtlich geschützten Arten (Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, europäische 
Vogelarten) und den sonstigen, nach nationalem Recht streng geschützten Arten 
Verbotstatbestände im Sinne von § 44 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 BNatSchG ausgelöst 
werden.  
Die vorhandene Vegetation im Bearbeitungsgebiet ist geprägt durch die menschliche Nutzung. 
Die Vegetation der landwirtschaftlichen Nutzflächen setzt sich aus wenigen Arten zusammen 
und weist deshalb eine für den Naturhaushalt untergeordnete Bedeutung auf. Der Bereich ist 
somit als gestört und anthropogen beeinflusst einzustufen. Seltene bzw. gefährdete Arten 
sind deshalb voraussichtlich auszuschließen. Besonders wertvolle Lebensräume oder kartierte 
Biotope werden durch die Planung nicht beeinträchtigt.  
Grundsätzlich stellen die bodenbrütenden Vogelarten die Artengruppe mit dem größten 
Konfliktpotenzial dar. Da diese Arten zu vertikalen Strukturen (z. B. Gehölzstrukturen, 
Freileitung) und anthropogenen Strukturen (z. B. Ortsrand, frequentierte Verkehrsachsen) 
Meideabstände einhalten sowie Hanglagen meiden, wird ein Vorkommen von Brutpaaren 
dieser Arten als unwahrscheinlich angesehen. Die örtlichen Gegebenheiten führen 
entsprechend einer vereinfachten Abschätzung zu der Annahme, dass im Geltungsbereich für 
keine Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für keine europäischen Vogelarten gem.  
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Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG erfüllt sind. Es wird 
daher keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG oder eine Befreiung gem. § 67 BNatSchG 
benötigt. Flächen als Ausweichquartier sind im Umfeld vorhanden, so dass mit der geplanten 
Bebauung keine erhebliche Beeinträchtigung lokaler Populationen zu erwarten ist. 
 

5.2.1.3 Schutzgut Boden und Fläche 

Schutzgut: Boden und Fläche 

Inhalte Vorhandene Quellen Erstellte Unterlagen 

Bodenaufbau und -
eigenschaften 
 
Baugrundeignung 
 
Sparsamer Umgang mit 
Grund und Boden 
 
Versiegelungsgrad  
 
Altlasten 

geologische Karte  
 
 
Flächennutzungsplan 
 
Übersichtsbodenkarte 

 

 

Der Untersuchungsraum befindet sich in der Naturraum-Haupteinheit D61 „Fränkische Alb“, 
Naturraum-Untereinheit (ABSP) 80-A Hochfläche der Nördlichen Frankenalb. 

Der Untergrund zeichnet sich durch den Bodentyp 112 „Fast ausschließlich Braunerde 
(podsolig, pseudovergleyt), selten Podsol-Braunerde aus (Skelett-) Lehm bis Schluffton, mit 
Kieselskelett (Alblehm) aus. Es sind bindige, gemischtkörnige Lockergesteine zu erwarten, 
mäßig bis gut konsolidiert, teils Sand und Kies. 

Altlasten, schädliche Bodenveränderungen und Altlastenverdachtsflächen sind im 
Planungsbereich nicht bekannt.  

Unterschiede bzgl. der biotischen Lebensraumfunktion des Bodens sind im Untersuchungs-
raum nicht zu erkennen. Es sind keine besonders leistungsfähigen oder schutzwürdigen 
Bodenflächen festzustellen. Die Empfindlichkeit der Böden gegen Versiegelung und 
Verdichtung ist im gesamten Untersuchungsraum als Mittel zu bewerten.  

Die Böden im Geltungsbereich sind von geringer Naturnähe, haben geringe Seltenheit und ein 
geringes Biotopentwicklungspotenzial. Insofern sind die Schutzwürdigkeit und die Empfind-
lichkeit gering. 
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5.2.1.4 Schutzgut Wasser 

Schutzgut: Grund- und Oberflächenwasser 

Inhalte Vorhandene Quellen Erstellte Unterlagen 

Betroffenheit von 
Oberflächenwasser 
 
Grundwasserneubildung 
 

   

Im Bereich der Planung befinden sich keine Oberflächengewässer oder Wasserschutzgebiete 
und es sind keine Überschwemmungsgebiete festgesetzt. Laut den Angaben im Umweltatlas 
Bayern ist das Grundwasser > 20 m tief zu erwarten. Genauere Auskünfte über den 
Grundwasserstand liegen nicht vor. 
 

5.2.1.5 Schutzgut Luft / Klima 

Schutzgut: Klima und Lufthygiene 

Inhalte Vorhandene Quellen Erstellte Unterlagen 

Emisionen 
 
Frischluftzufuhr 
 
Kaltluftentstehungsgebiete 

   

Die mittleren Jahrestemperaturen betragen im Sommer 13 bis <14°C und im Winter  
2 bis <3°C.  Die Niederschlagsmenge beträgt im Sommer > 400 bis 500 mm und im Winter 
>450 bis 500 mm.  
Das Planungsgebiet ist auf Grund seiner Lage im ländlichen Raum nicht als klimatisches 
Belastungsgebiet, sondern als kleinflächiges Kaltluftentstehungsgebiet einzustufen. Die 
landwirtschaftlich genutzten Freiflächen haben maximal lokale Bedeutung, aber keine 
überörtliche Funktion für den Luftaustausch oder als Frischluftleitbahn.  
Klimatische oder lufthygienische Problemstellen im und um den Geltungsbereich sind nicht 
bekannt. 
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5.2.1.6 Schutzgut Landschaft / Erholung  

Schutzgut: Landschaft 

Inhalte Vorhandene Quellen Erstellte Unterlagen 

Beeinträchtigung des  
Landschaftsbilds 

   

Das Stadtgebiet Pegnitz allgemein ist geprägt von markanten Felsentürmen, dem Flusslauf 
folgenden Tälern sowie Obstwiesen und Höhlen. Prägend für den vorliegenden Landschafts-
ausschnitt ist die Hanglage sowie der freie Ausblick nach Süden in Richtung Veldensteiner 
Forst. Entsprechend der Landschaftsbildqualität ist die Erholungseignung einzustufen. Die 
bevorzugte Lage ist auch einer der Gründe, warum entlang der gesamten Erschließungsstraße 
„Am Arzberg“ Wohngebiete entstanden sind. 
 

5.2.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Schutzgut: Kultur- und Sachgüter 

Inhalte Vorhandene Quellen Erstellte Unterlagen 

Betroffenheit von Kultur- 
und Sachgütern wie 
Bodendenkmäler, 
Baudenkmäler etc.  

   

Im Geltungsbereich sind keine Kultur- bzw. Sachgüter mit schützenswertem Bestand bekannt. 
Im Bayernatlas sind keine Boden- oder Baudenkmäler innerhalb der Fläche bzw. in der 
näheren Umgebung verzeichnet. 
 

5.2.1.8 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der 
Planung   

Bei einer Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) kann das Gebiet nicht als allgemeines 
Wohngebiet genutzt werden. Die intensiv genutzte landwirtschaftliche Fläche würde 
weiterhin bestehen. Es würde keine Veränderung der biologischen Vielfalt oder der Funktion 
als Lebensraum für Tiere und Pflanzenarten erfolgen. Auch für die anderen Schutzgüter 
würden sich keine Veränderungen ergeben. Das Defizit an Entwicklungsmöglichkeiten für die 
wohnbauliche Entwicklung der Stadt Pegnitz blieben bestehen. Der Lückenschluss des 
Gehweges, der so dringend erforderlich ist, würde nicht umgesetzt werden können. 
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5.2.2 Prognose über die Auswirkung auf die Schutzgüter  

5.2.2.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen  

Auswirkungen  

Durch die Realisierung des Bebauungsplans werden hauptsächlich Flächen in Anspruch 
genommen, die bisher als landwirtschaftliche Fläche genutzt werden.  

Aufgrund des anthropogenen Einflusses durch die intensive Bewirtschaftung der Fläche ist von 
einer geringen Artenzusammensetzung und damit einhergehend auch von einer 
untergeordneten Bedeutung für den Naturhaushalt auszugehen. Seltene bzw. gefährdete 
Arten sind deshalb voraussichtlich auszuschließen. Besonders wertvolle Lebensräume oder 
kartierte Biotope werden durch die Planung nicht beeinträchtigt.  

Grundsätzlich stellen die bodenbrütenden Vogelarten die Artengruppe mit dem größten 
Konfliktpotenzial dar. Da diese Arten zu vertikalen Strukturen (z. B. Gehölzstrukturen, 
Freileitung) und anthropogenen Strukturen (z. B. Ortsrand, frequentierte Verkehrsachsen) 
Meideabstände einhalten sowie Hanglagen meiden, wird ein Vorkommen von Brutpaaren 
dieser Arten als unwahrscheinlich angesehen. Die örtlichen Gegebenheiten führen 
entsprechend einer vereinfachten Abschätzung zu der Annahme, dass im Geltungsbereich für 
keine Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für keine europäischen Vogelarten gem. Art. 
1 der Vogelschutzrichtlinie die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG erfüllt sind. Es wird 
daher keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG oder eine Befreiung gem. § 67 BNatSchG 
benötigt. Flächen als Ausweichquartier sind im Umfeld vorhanden, so dass mit der geplanten 
Bebauung keine erhebliche Beeinträchtigung lokaler Populationen zu erwarten ist.  

Neben dem unmittelbaren Lebensraumverlust durch Überbauung und Umbruch können 
benachbarte Lebensraumstrukturen grundsätzlich auch durch indirekte Effekte wie 
Verlärmung, Beschattung, Veränderungen des Kleinklimas etc. beeinträchtigt werden 

Baubedinge Auswirkungen durch Zerschneidung von Lebensräumen von Arten mit größeren 
Arealansprüchen sind nicht gegeben, da keine großflächigen Biotopkomplexe neu zerschnitten 
werden. Negative Auswirkungen können durch eine kompakte Anordnung der Baufenster 
sowie der Festsetzung von ausreichenden Grünflächen und Pflanzgeboten effektiv verhindert 
werden. Mittelfristig ist nach entsprechender Entwicklungszeit der Begrünungsmaßnahmen 
damit zu rechnen, dass neue Lebensraumstrukturen geschaffen werden, die die Verluste an 
bestehenden Habitaten ausgleichen. 

 

Vermeidungsmaßnahmen  

Vermeidungsmaßnahmen werden auf Ebene des Bebauungsplans ergriffen, um die 
Auswirkungen zu reduzieren. Hierzu gehört eine Begrenzung der versiegelten Flächen, die 
Festsetzung von Grünflächen sowie der Erhalt der vorhandenen, schützenswerten Gehölzen.  
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Ergebnis  

Im Hinblick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind auf Grund der umfangreichen 
Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen Auswirkungen geringer 
Erheblichkeit zu erwarten. 
 

5.2.2.2 Schutzgut Boden und Fläche  

Auswirkungen  

Jede Bebauung wirkt sich durch die unvermeidbare Versiegelung und den Eingriff in die 
Boden- und Oberflächenform negativ auf das Schutzgut Boden und Wasser aus. Der natürliche 
Bodenaufbau wird großflächig verändert mit Auswirkungen auf Versickerung, Porenvolumen 
und Leistungsfähigkeit. Baubedingt werden größere Flächen verändert und Oberboden 
zwischengelagert.  
Gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen durch Verrichtungen auf den Flächen 
im Geltungsbereich sind Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Der Wirkraum betrifft ausschließlich 
den Geltungsbereich. Bodenverunreinigungen angrenzender Flächen sind nicht zu erwarten. 
Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (§1 Abs. 5 BauGB sowie §1a Abs. 2) soll mit Grund 
und Boden sparsam und schonend umgegangen werden. Um die Erdbewegungen in Grenzen 
zu halten, wird eine Bauweise ohne Keller empfohlen. Die Inanspruchnahme von 
hochwertigen land- und forstwirtschaftlich genutzten Böden ist zu vermeiden. 
Bodenversiegelungen sollen auf ein unbedingt notwendiges Maß begrenzt werden. Voll-
versiegelung hat auch Auswirkungen auf die Schutzgüter Wasser und Siedlungsklima und es 
gehen praktisch alle Bodenfunktionen verloren (Puffer-, Regelungs-, Lebensraumfunktion und 
Produktionsfunktion des Bodens für die Landwirtschaft).  

Vermeidungsmaßnahmen 

Vermeidungsmaßnahmen werden auf Ebene des Bebauungsplans ergriffen, um die 
Auswirkungen zu reduzieren. Hierzu gehört eine Begrenzung der versiegelten Flächen, die 
Verwendung von versickerungsfähigen Belägen und die Versickerung des anfallenden 
Regenwassers auf den Baugrundstücken. Der Ausgleich erfolgt im Rahmen der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung durch eine Aufwertung geeigneter Flächen.  

Ergebnis 

Es sind auf Grund der Versiegelung und des Verlustes landwirtschaftlicher Flächen 
Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit für das Schutzgut Boden und Fläche zu erwarten. 
Der Verlust landwirtschaftlicher Fläche sowie die zusätzliche Versiegelung kann ausgeglichen 
werden. 
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5.2.2.3 Schutzgut Wasser 

Auswirkungen  

Auf der zur Bebauung vorgesehenen Fläche wird durch die Versiegelung der Oberflächen-
abfluss vermehrt und beschleunigt, das Rückhaltevolumen des belebten Bodens vermindert 
und die Grundwasserneubildungsrate herabgesetzt. Auch die Verdunstung wird auf Grund der 
Versiegelung reduziert. Dagegen sollen durch Festsetzungen von Blühstreifen sowie zum Maß 
der baulichen Nutzung weite Bereiche vor Überbauung bewahrt werden. Es sind Anlagen zur 
Versickerung des anfallenden Regenwassers vorzusehen, die den Regenwasserabfluss regeln 
und die Grundwasserneubildung stärken.  
Es kann nach dem derzeitigen Erkenntnisstand davon ausgegangen werden, dass bei den 
Erschließungsmaßnahmen und sonstigen Baumaßnahmen kein Grundwasser angeschnitten 
wird.  
Bei den Baumaßnahmen ist den Anforderungen des allgemeinen Grundwasserschutzes bzw. 
dem wasserwirtschaftlichen Vorsorgegrundsatz des § 1 WHG in ausreichendem Maße 
Rechnung zu tragen. Während des Baubetriebs ist mit erhöhter Erosionsgefahr bei offen-
liegendem Boden zu rechnen.  

Vermeidungsmaßnahmen 

Vermeidungsmaßnahmen werden auf Ebene des Bebauungsplans getroffen. U.a. die 
Festsetzung der Verwendung von versickerungsfähigen Belägen, die Versickerung des 
anfallenden Regenwassers, die Empfehlung der Grauwassernutzung mit Zisternen sowie die 
Festsetzungen zur Begrünung der Gartenflächen tragen zur Verminderung von negativen 
Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser bei.  

Ergebnis  

Es sind durch die Versiegelung bei Einhaltung der Verminderungsmaßnahmen Umweltaus- 
wirkungen geringer Erheblichkeit für das Schutzgut Wasser zu erwarten. 
 

5.2.2.4 Schutzgut Luft/Klima 

Auswirkungen  

Es besteht auf Grund des ländlichen Charakters des Umfelds keine Gefahr der Überhitzung 
oder der Ausbildung von Wärmeinseln, die Frischluftversorgung ist gesichert. Die 
Luftbewegungen auf den Austauschbahnen wird durch die mögliche Bebauung nur unrelevant 
eingeschränkt, die Lage am Hochpunkt der Erschließungsstraße unterstützt die Frischluft-
versorgung.  
Luftgetragene Immissionen (Lärm, Schadstoffe) werden im Umfeld durch die Bebauung und 
den damit im Zusammenhang stehenden Verkehr geringfügig erhöht. Durch die Festsetzung 
des Gebietstyps sind nennenswerten betriebsbedingten Belastungen ausgeschlossen.  

Vermeidungsmaßnahmen  

Vermeidungsmaßnahmen auf Ebene des Bebauungsplans können die Auswirkungen 
reduzieren. Durch die Anordnung der Baufenster, die Festsetzungen zur Dimensionierung der 
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Gebäude sowie die Festsetzung von Grünflächen, werden die Auswirkungen minimiert. Der 
Ausgleich erfolgt im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung.  

Ergebnis  

Es sind durch die Bebauung keine erheblich negativen Umweltauswirkungen für das Schutzgut 
Luft festzustellen. Für das Schutzgut Klima sind allenfalls keine erhebliche Auswirkungen zu 
erwarten. 
 

5.2.2.5 Wirkungsgefüge zwischen den o.g. Schutzgütern 

Auswirkungen  

Jeder Eingriff und jede Bebauung verändert das Orts- und Landschaftsbild im unmittelbaren 
Vorhabenbereich grundlegend. Aufgrund der geringen Dimensionen der einzelnen Parzellen 
sowie in Folge der Festsetzungen zu den maximalen Höhen für Gebäude sind die 
diesbezüglichen Eingriffe von geringer Bedeutung. Die vorhandenen relevanten 
Grünstrukturen sind als zu erhalten festgesetzt und dienen der Einbindung in das 
Landschaftsbild. Dank umfassender grünordnerischer Regelungen wird eine effektive Durch- 
und Eingrünung des Gebietes erreicht.  

Vermeidungsmaßnahmen  

Als Vermeidungsmaßnahmen sind auf Ebene des Bebauungsplans Festsetzungen zu den 
Gebäudekubaturen sowie deren bauliche Gestaltung getroffen, die Baufenster sind reduziert 
und die Grünflächen dienen der Einbindung in das Landschaftsbild. Die Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen können die Auswirkungen auf das Schutzgut reduzieren.  

Ergebnis  

Es sind durch die Bebauung gering erhebliche Umweltauswirkungen für das Schutzgut 
Landschaftsbild zu erwarten. 
 

5.2.2.7 Auswirkungen auf Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete 
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes  

Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete durch den Bebauungsplan sind nicht zu erwarten. Es 
sind keine Wirkungen denkbar, die eine erhebliche Beeinträchtigung von Natura 2000 
Gebieten zur Folge haben könnten. Das nächstgelegene Fauna-Flora-Habitat-Gebiet liegt in ca. 
4 Kilometer Entfernung. 
 

5.2.2.8 Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 
insgesamt 

Auswirkungen 

Durch die neuen Wohnparzellen kann es zu zusätzlichem Verkehr (Quell- und Zielverkehr im 
Zusammenhang mit dem Bebauungsplan) kommen. Durch die begrenzte Anzahl der Parzellen 
ist jedoch mit keiner relevanten Verschlechterung zu rechnen. Gerade während der Bauphase 
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ist mit baubedingten Belastungen durch den Baustellenbetrieb und den damit zusammen-
hängenden Fahrverkehr zu rechnen (Lärm, Staub, optische Reize). Sie werden als unerheblich 
eingestuft, da sie zeitlich begrenzt auftreten und sich nicht nachteilig auf Wohn- und 
Erholungsfunktionen sowie das Wohlbefinden und die Gesundheit auswirken. Mit der 
Bebauung der landwirtschaftlichen Flächen gehen siedlungsnahe Freiflächen verloren, die 
allerdings durch die Nutzung als landwirtschaftliche Fläche auch bisher nicht frei zugänglich 
waren.  
Aufgrund der geringen Ausdehnung, Lage, Strukturierung und fehlenden Erschließung mit 
Wegen ist die Bedeutung des Gebiets selbst für Freizeit und Erholung der Bevölkerung als 
gering einzustufen.  
Aufgrund der Lage umgeben von Wohngebieten und der weiten Entfernung zur Bundesstraße 
B 2, sind keine Schallschutzanforderungen erforderlich. 

Vermeidungsmaßnahmen  

Durch die getroffenen Festsetzungen zu Maximalnutzungen in den einzelnen Bereichen 
werden die Auswirkungen auf die vorhandene Wohnnutzung minimiert. 

Ergebnis  

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch sind lediglich gering bis nicht erhebliche Belastungen 
für die angrenzenden Flächen und für das geplante Gebiet zu erwarten. 
 

5.2.2.9 Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter   

Im Bereich des Geltungsbereichs sind keine Bodendenkmäler vorhanden. Es sind auch keine 
anderen Sachgüter wie Baudenkmäler von der geplanten Bebauung betroffen. Auch wenn 
derzeit keine Bodendenkmäler bekannt sind, ist nicht auszuschließen, dass sich im 
Planungsgebiet oberirdisch nicht mehr sichtbare und daher unbekannte Bodendenkmäler 
befinden. Jegliche Form von Erdarbeiten birgt ein gewisses Risiko der Zerstörung von 
Bodendenkmälern. Da es sich bei der Fläche um eine landwirtschaftliche Nutzung handelt, ist 
dieses Risiko jedoch sehr gering. Während der Bauarbeiten bei Erdarbeiten zu Tage 
kommende Metall-, Keramik- oder Knochenfunde sind umgehend dem Landratsamt oder dem 
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden. (Art. 8 DSchG) 

Ergebnis  

Durch die geplante Bebauung sind keine erheblichen Auswirkungen für dieses Schutzgut zu 
erwarten. 
 

5.2.2.10 Auswirkungen auf die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte 
Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Emissionen sind entsprechend der gesetzlichen Vorgaben so weit als möglich zu vermeiden. 
Der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern ist ebenfalls durch entsprechende 
Gesetze geregelt, die innerhalb des Baugebiets einzuhalten sind. 
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5.2.2.11 Auswirkungen auf die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und 
effiziente Nutzung von Energie 

Die vorliegende Planung hat keine Auswirkungen auf die Nutzung erneuerbarer Energien 
sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie. Nach den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes sind diese uneingeschränkt nutzbar. 

- Im Osten durch angrenzende Bebauung 

- Im Süden durch intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen 

 

5.2.2.12 Auswirkungen auf die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen 
Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts   

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan ist die beplante Fläche als Fläche für die 
Landwirtschaft und für die Forstwirtschaft dargestellt. 
 

5.2.2.13 Auswirkungen auf die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in 
denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union 
festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden  

Durch die Nutzung des Geltungsbereichs entstehen Auswirkungen auf die Luftqualität im 
unmittelbaren Planungsbereich, da von den zu errichtenden Anlagen möglicherweise 
Luftemissionen ausgehen können. Der Bereich ist jedoch nicht als Gebiet mit entsprechenden 
Auflagen ausgewiesen. 
 

5.2.2.14 Auswirkungen bei schweren Unfällen oder Katastrophen 

Es wird nicht mit zusätzlichen Auswirkungen gerechnet, die aufgrund der Anfälligkeit der nach 
dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten 
sind (im Sinne von §1 Abs. 6 Nr. 7 j BauGB und Anlage 1 Abs. 2e BauGB). Weder in der 
Bauphase noch in der Betriebsphase sind in Hinsicht auf Katastrophen und schwere Unfälle 
(bezogen auf die Schutzgüter) zusätzliche Maßnahmen erforderlich. 
 

5.3 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Auf Ebene der Flächennutzungsplanung sind verschiedene Varianten zur Anordnung im 
Stadtgebiet zu prüfen.  

Varianten mit geringerem Eingriffspotenzial konnten jedoch nicht erkannt werden (s. 
Begründung). 
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5.4 Zusätzliche Angaben    

5.4.1 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken   

Da es sich bei der Planung um eine durchschnittliche Inanspruchnahme von Flächen handelt, 
sind weiträumige Auswirkungen auf den Naturhaushalt unwahrscheinlich. Daher ist der 
Untersuchungsbereich auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans sowie die direkt an-
grenzenden Bereiche begrenzt. Eine Fernwirkung ist bei den meisten umweltrelevanten 
Faktoren nicht zu erwarten. Ausnahmen bilden lediglich das Landschaftsbild. Der Unter-
suchungsraum ist bei diesen Schutzgütern entsprechend weiter gefasst.  
Die Bestandserhebung erfolgt durch ein digitales Luftbild, das mit der digitalen Flurkarte 
überlagert wurde und eigenen Bestandserhebungen.  
Die vorliegenden aufgeführten Rechts- und Bewertungsgrundlagen entsprechen dem 
allgemeinen Kenntnisstand und allgemein anerkannten Prüfungsmethoden. Schwierigkeiten 
oder Lücken bzw. fehlende Kenntnisse über bestimmte Sachverhalte, die Gegenstand des 
Umweltberichtes sind, sind nicht erkennbar.  
Für die Beurteilung der Eingriffsregelung wurde der Bayerische Leitfaden verwendet. Als 
Grundlage für die verbal argumentative Darstellung und der dreistufigen Bewertung sowie als 
Datenquelle wurden der Flächennutzungsplan, FIS-Natur Online sowie Angaben der 
Fachbehörden verwendet.  
Die während oder nach der öffentlichen Auslegung gewonnenen zusätzlichen Erkenntnisse zu 
den jeweiligen Schutzgütern sind nachträglich mit aufgenommen worden.  
Da eine objektive Erfassung der medienübergreifenden Zusammenhänge nicht immer möglich 
und in der Umweltprüfung zudem auf einen angemessenen Umfang zu begrenzen ist, gibt die 
Beschreibung von Schwierigkeiten und Kenntnislücken den beteiligten Behörden und auch der 
Öffentlichkeit die Möglichkeit, zur Aufklärung bestehender Kenntnislücken beizutragen.  
Wie bei allen Eingriffsvorhaben ist auch im vorliegenden Fall zu prüfen, inwieweit bei den 
europarechtlich geschützten Arten (Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, europäische 
Vogelarten) und den sonstigen nach nationalem Recht streng geschützten Arten 
Verbotstatbestände im Sinne von §44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgelöst werden.  
Als Grundlage für die verbal-argumentative Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter 
und die dreistufige Bewertung wurden eigene Erhebungen sowie vorhandene Datenquellen 
herangezogen.  
Bei der Bewertung der Eingriffsfolgen wird unterschieden in „nicht erheblich“ oder 
„erheblich“. Erhebliche Eingriffsfolgen werden in drei Stufen kategorisiert: Die 
Eingriffserheblichkeit ist „gering“, „mittel“ oder „hoch“; sind die Auswirkungen nicht 
erheblich, das Schutzgut also nicht betroffen, so lautet die Bewertung „nicht betroffen“ oder 
„nicht erheblich“. Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen und 
Kenntnislücken sind derzeit nicht bekannt. 
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5.5 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der Stadtrat der Stadt Pegnitz hat in seiner Sitzung am 17.11.2022 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Lückenschluss Am Arzberg“, umfassend die Fl.-Nr. 1304/2 und Teilflächen 
aus Fl.-Nrn. 656, 1288, 1100/6, 1324 und 1370 jeweils Gemarkung Hainbronn mit Änderung 
des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren beschlossen. 

Die Vorhabenfläche befindet sich westlich unmittelbar angrenzend an die vorhandene 
Wohnbebauung. Im geltenden Flächennutzungsplan ist der Bereich des Gebietes als Fläche für 
die Landwirtschaft und für die Forstwirtschaft ausgewiesen. Der entsprechende Bereich wird 
künftig als Wohnbauflächen: Allgemeines Wohngebiet gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 
BauNVO dargestellt. Um den gesetzlichen Anforderungen nach Durchführung einer 
sogenannten Umweltprüfung Rechnung zu tragen, ist ein Umweltbericht als Teil der 
Begründung des Bauleitplans zu erstellen. Im vorliegenden Umweltbericht werden die 
derzeitigen Verhältnisse bezüglich der Schutzgüter im Einzelnen beschrieben und die 
Auswirkungen des Bauleitplans auf diese erläutert und bewertet. 

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen: 

Schutzgut Wesentliche Wirkungen/Betroffenheit Bewertung 
Tiere und Pflanzen Keine Fläche mit komplexen ökologischem 

Wirkungsgefüge betroffen 
gering 

Biologische Vielfalt   
Boden/Fläche Geringe Versiegelung, keine seltenen oder 

naturnahe Böden betroffen 
gering 

Wasser Verringerte Grundwasserneubildung durch 
Versiegelung, aber soweit möglich Versickerung 
und Rückhaltung vor Ort (Zisternen) 

gering 

Klima/Luft Kaltluftentstehungsfläche ohne Bezug zu 
Belastungsgebieten betroffen, Luftbewegungen 
werden nicht relevant beeinträchtigt 

gering 

Landschaft Geringfügige Beeinträchtigung des Orts- und 
Landschaftsbildes durch die Baukörper; 
Aufwertung der Gartenflächen durch 
Begrünungsmaßnahmen  

gering 

Mensch Schaffung von Erholungsmöglichkeiten, keine 
negativen Auswirkungen auf bestehende 
Wohnnutzung 

gering 

Kultur- und Sachgüter Keine Bodendenkmäler bekannt, vor allem bei 
den Erdarbeiten ist auf Bodenfunde zu achten. 
Die gesetzlichen Vorgaben sind einzuhalten. 

ohne 

Wechselwirkungen 
zwischen den 
Schutzgütern 

Keine erheblichen, zusätzlichen Belastungen 
durch Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern zu erwarten 

nicht erheblich 

Auswirkungen bei 
schweren Unfällen 
oder Katastrophen 

Keine zusätzlichen Auswirkungen aufgrund der 
Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan 

voraussichtlich 
nicht betroffen 
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zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder 
Katastrophen 

Es sind von der Planung keine wertvollen Lebensräume betroffen. Vermeidungsmaßnahmen 
vor allem auf Ebene des Bebauungsplans verringern die Eingriffe in den Natur- und 
Landschaftshaushalt, so dass die ökologische Funktionsfähigkeit des Landschaftsraumes 
erhalten bleibt. Durch grünordnerische und ökologische Festsetzungen auf Ebene des 
Bebauungsplans für den Vorhabenbereich sowie durch die Bereitstellung von Ausgleichs-
flächen wird der Eingriff in den Naturhaushalt ausgeglichen. Genaue Angaben zur Bilanzierung 
von Eingriff und Ausgleich erfolgen auf Ebene des Bebauungsplans. Insgesamt ist das 
Vorhaben unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen als 
umweltverträglich anzusehen. 
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